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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Stimm- und Wahlrecht

Die Organisationen der Ausländer setzten ihre im Vorjahr gestartete Kampagne zur
Erlangung des Stimm- und Wahlrechts fort, ohne dass ihre Petitionen bisher konkrete
Ergebnisse gezeitigt hätten. Immerhin erhielten sie für ihr Anliegen politische
Unterstützung: In Zürich beauftragte der Parteitag der Sozialdemokraten den Vorstand
mit der Ausarbeitung einer entsprechenden kantonalen Volksinitiative, über deren
Lancierung spätestens 1990 entschieden werden soll. In Neuenburg, wo die
ausländischen Niedergelassenen in Gemeindeangelegenheiten bereits stimm- und
wahlberechtigt sind, forderten diese mit einer Petition die Wählbarkeit in kommunale
Amter. Die SP unterstützte dieses Begehren zum Teil und schlug im Grossen Rat vor,
dass – analog zur Regelung im Kanton Jura – die Niedergelassenen zumindest für die
Gemeindeparlamente wählbar sein sollen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.07.1988
HANS HIRTER

Die vor allem von italienischen Immigrantenorganisationen vorgebrachte Forderung
nach der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für Ausländer konnte sich noch nicht
durchsetzen. In diversen Gemeinden des Kantons Zürich blieben entsprechende
Petitionen erfolglos. Immerhin überwies der Berner Grosse Rat ein von der Linken, den
Grünen und einem Teil des Freisinns unterstütztes Postulat, das die Schaffung der
rechtlichen Voraussetzungen für eine fakultative Einführung auf Gemeindeebene
verlangt. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.09.1989
HANS HIRTER

Das Anliegen der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für niedergelassene
Ausländer konnte auch im Berichtsjahr keinen Durchbruch verzeichnen. In Genf
empfahl das Parlament zwei Volksinitiativen für die Einführung des integralen resp.
lediglich des aktiven Stimm- und Wahlrechts zur Ablehnung. Die beiden Begehren
wurden vom Volk am 6. Juni resp. am 28. November mit jeweils 71 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. Im Kanton Bern beantragte die Regierung immerhin, der 1992
eingereichten Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, der die
fakultative Einführung auf Gemeindeebene erlaubt. Sie entsprach damit einer vom
Parlament im Rahmen der Totalrevision der Verfassung überwiesenen Motion. Im
Kanton Zürich folgte das Volk der Empfehlung von Regierung und Parlament und lehnte
eine Volksinitiative für das fakultative kommunale Ausländerstimmrecht mit 74 Prozent
Nein-Stimmen deutlich ab. In Basel-Stadt sprachen sich Regierung und Parlament
gegen eine Volksinitiative für das kantonale Ausländerstimmrecht aus. Neue
Volksinitiativen für das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene resp. für die
fakultative gemeindeweise Einführung wurden im Berichtsjahr in den Kantonen
Freiburg und Aargau eingereicht. Die im Tessin im Vorjahr lancierte Initiative erreichte
die erforderliche Unterschriftenzahl nicht. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.1993
HANS HIRTER

In Luzern lehnte das Kantonsparlament den Vorschlag der Regierung ab, die Einführung
des Ausländerstimmrechts im Rahmen der Volksabstimmung über die neue
Kantonsverfassung wenigstens als Variante zu präsentieren. Im Kanton Zürich
beantragte die Regierung dem Parlament die Einführung des fakultativen
Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.09.2006
HANS HIRTER

In den Kantonen Zürich und Bern lehnten die Parlamente, gegen die Empfehlung ihrer
Regierungen, die Einführung des fakultativen Ausländerstimmrechts auf
Gemeindeebene ab. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 13.02.2007
HANS HIRTER
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Im Kanton Zürich lancierte der Verein  Secondas Plus eine Volksinitiative zur Einführung
des Ausländerstimmrechts. Die Initianten verlangen, dass den Gemeinden in der
Kantonsverfassung die Kompetenz eingeräumt wird, die politischen Rechte in
Gemeindeangelegenheiten auch für Ausländerinnen und Ausländer vorzusehen.
Voraussetzung ist, dass die Ausländer mindestens zehn Jahre in der Schweiz leben und,
seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Gemeinde wohnen und das
kommunale Stimm- und Wahlrecht persönlich beantragen.
Im Kanton Waadt sprachen sich 69 Prozent der Stimmenden gegen eine Einführung des
aktiven und passiven Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer auf kantonaler
Ebene aus.
Auch im Kanton Luzern verwarf das Stimmvolk im November eine vom Verein Secondas
Plus lancierte Volksinitiative «Mit(be)stimmen!», die den Gemeinden die Möglichkeit
einräumen wollte, Ausländern mit Niederlassungsbewilligung das kommunale
Stimmrecht zu gewähren. Die grossen Parteien CVP, FDP und SVP traten geschlossen für
eine Koppelung vom Stimmrecht ans Bürgerrecht ein: Vor der Vergabe von politischen
Rechten müsse die Integration gesichert sein. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.11.2011
NADJA ACKERMANN

Die Stimmbevölkerung des Kantons Zürich wollte nicht, dass Gemeinden Ausländern auf
deren Gesuch hin das kommunale Stimm- und Wahlrecht einräumen können. Die
entsprechende Volksinitiative „Für mehr Demokratie“ des Vereins SecondasPlus wurde
im September an der Urne mit 75% Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von
49,4% klar verworfen. Es war bereits das dritte Mal, dass die Einführung des
kommunalen Ausländerstimmrechts im Kanton Zürich abgelehnt wurde. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.09.2013
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Der Nationalrat hatte im März 2022 den Abschreibungsantrag für die parlamentarische
Initiative von Sibel Arslan (basta, BS) für die Einführung eines  Stimm- und Wahlrechts
für 16-Jährige abgelehnt und seine SPK-NR damit, nachdem er der Initiative im Jahr
2020 Folge gegeben hatte, erneut aufgefordert, eine entsprechende Vorlage
auszuarbeiten. Die Kommission legte entsprechend im Herbst einen Entwurf vor, der,
wie von der parlamentarischen Initiative vorgeschlagen, die Senkung des passiven
Wahlrechts und des Stimmrechts auf 16 Jahre vorsah; gewählt werden können Wahl-
und Stimmberechtigte entsprechend des Entwurfs also nach wie vor erst mit 18 Jahren.
Trotz Ablehnung einer Minderheit der SPK-NR – der Entwurf wurde mit 13 zu 7 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) angenommen – wurde der Vorschlag für eine Teilrevision der
Verfassung (Artikel 136 BV) Mitte September 2022 in die Vernehmlassung gegeben.

In der Zwischenzeit war das Thema auch deshalb in den Medien präsent, weil sowohl im
Kanton Zürich als auch im Kanton Bern entsprechende kantonale Vorschläge an der
Urne abgelehnt worden waren. Im Kanton Zürich hatten Regierung und Parlament und
alle Parteien mit Ausnahme von EDU, FDP und SVP eine Senkung des aktiven (nicht aber
passiven) Wahl- und Stimmrechtsalters auf 16 Jahre empfohlen, die Vorlage wurde aber
Mitte Mai 2022 mit 64.4 Prozent Nein-Stimmenanteil von der kantonalen Bevölkerung
deutlich verworfen. Auch im Kanton Bern wollte die Mehrheit der Stimmberechtigten
Ende September 2022 nichts von einer Ausweitung der politischen Rechte auf junge
Menschen wissen. Auch hier war die Ablehnung mit 67 Prozent klar; einzig in der Stadt
Bern stimmten 59 Prozent der Stimmberechtigten zu. Auch in Bern hatten sich das
Parlament sowie alle Parteien mit Ausnahme von EDU, FDP und SVP für eine Senkung
des Stimm- und Wahlrechtsalters ausgesprochen – nicht aber die Regierung, die auf
das Jahr 2009 verwies, als schon einmal eine ähnliche Initiative an der Urne abgelehnt
worden war (damals allerdings noch deutlicher mit 75% Nein-Stimmenanteil). 
Weil in den letzten Jahren in den Kantonen Neuenburg (2020: 58.5% Nein), Uri (2021:
68.4% Nein; 2009: 79.9% Nein), Basel-Landschaft (2018: 84.5% Nein) und Basel-Stadt
(2009: 72% Nein) die Ausweitung der politischen Rechte auf 16 bis 18-Jährige ebenfalls
an der Urne gescheitert war und sich in den Kantonen Genf (2022), Luzern (2021),
Schwyz (2021), Waadt (2021), Zug (2021), Jura (2020), St. Gallen (2020), Schaffhausen
(2019), Thurgau (2019) und Freiburg (2010) die kantonalen Parlamente gegen
entsprechende Vorstösse aus den eigenen Reihen ausgesprochen hatten, können
weiterhin lediglich im Kanton Glarus auch Menschen zwischen 16 und 18 Jahren an
politischen Entscheidungen teilhaben.

In den Medien gingen die Meinungen zu diesem Thema auseinander: In NZZ-

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Meinungsbeiträgen wurde es als «diskriminierend und heuchlerisch» bezeichnet, dass
«junge Nachwuchspolitiker als Hoffnungsträger» gefeiert würden, sich «Politiker im
Pensionsalter» hingegen für eine Wiederwahl rechtfertigen müssten; dies zeige die
vermeintliche Stimmung in der Politik, die Jugendlichen mehr Beteiligung einräumen
wolle, die aber in Anbetracht der Ablehnung an den kantonalen Abstimmungsurnen von
der Stimmbevölkerung nicht geteilt werde. Hinterfragt wurde in der NZZ zudem, ob
Jugendliche über «ausreichend Kenntnisse» verfügten, um sich an Abstimmungen und
Wahlen zu beteiligen. Weil der Geschichtsunterricht immer stärker abgewertet werde,
sei diese Frage zu verneinen, so ein Zürcher EVP-Kantonsrat. Anderer Ansicht war etwa
der Blick: Insbesondere die Klimastreiks hätten gezeigt, dass junge Menschen
mobilisiert würden, wenn es um Anliegen gehe, die sie interessierten. Auch Le Temps
hob die wachsende Zahl an Jugendlichen hervor, die auf die Strasse gingen und sich
wohl auch an der Abstimmungs- und Wahlurne äussern würden. Die Westschweizer
Zeitung erinnerte zudem daran, dass auch der Einführung des Frauenstimm- und
-wahlrechts sowie der Senkung des Stimmrechtsalter von 20 auf 18 Jahre eine
jahrelange Debatte vorangegangen sei. Zuletzt hätten 1991 mehr als 72 Prozent der
Stimmberechtigten der Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters zugestimmt,
nachdem 1979 noch eine knappe Mehrheit von 50.1 Prozent diese abgelehnt hatte. Einig
war man sich in den Medien freilich darüber, dass die kantonalen Resultate wohl einen
eher negativen Einfluss auf die nationale Debatte haben könnten; die NZZ etwa fasste
die «Schlappe für die Regierung und das Parlament» in Zürich als «Dämpfer» für
ähnliche kantonale und nationale Anliegen auf. Der Berner SVP-Kantonalpräsident
Manfred Bühler (BE, svp) wünschte sich im Vorfeld der Berner Abstimmung denn auch,
dass möglichst deutliche kantonale Resultate der nationalen Diskussion ein Ende setzen
würden.

Allerdings dürften die Diskussionen nicht nur national – die Vernehmlassung für die von
der SPK-NR erarbeitete Vorlage war bis Ende 2022 geplant –, sondern auch kantonal
weitergehen: Im Kanton Graubünden wird die Stimmbevölkerung über die vom
Parlament deutlich gutgeheissene Herabsetzung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre
abstimmen und in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn waren 2022
Unterschriftensammlungen für kantonale Volksinitiativen mit demselben Ziel im Gange.
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde zudem das Stimm- und Wahlrechtsalter in
der noch nicht zu Ende beratenen Totalrevision der Kantonsverfassung auf 16 Jahre
festgesetzt; bleibt dies so, werden auch in diesem Kanton die Stimmberechtigten das
letzte Wort in dieser Frage haben. Im Kanton Tessin war ein entsprechender Vorstoss
hängig und im Kanton Basel-Stadt hatte das Parlament die Regierung mit dem Entwurf
einer entsprechenden Vorlage beauftragt. 8

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

L'Assemblée fédérale est priée d'accorder la garantie fédérale aux modifications des
constitutions de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, des
Grisons et de Vaud. Le canton de Zurich a supprimé de sa constitution, le référendum
constructif. L'alternative au référendum ordinaire engendrait une procédure de
votation complexe et la participation citoyenne n'était, à chaque fois, guère élevée. Au
Grisons, le référendum extraordinaire a été abrogé sans jamais être utilisé. A Berne, dès
à présent, le Conseil-exécutif peut approuver les modifications des frontières
intercommunales. Quant au Grand conseil, il peut imposer la fusion de communes en
cas d'intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants. S'agissant de Zoug,
les exécutifs seront désormais élus au scrutin majoritaire. Le nombre de députés au
Grand conseil a été inscrit dans la constitution et la répartition des sièges se fera selon
la méthode du «double Pukelsheim» afin d'être conforme à la Constitution fédérale.
Les membres du Conseil d'Etat ne pourront pas exercer de mandat au niveau fédéral.
Les dispositions relatives à l'incompatibilité de fonction pour les parents et alliés ont
été assouplies. Outre le financement des écoles de pédagogie curative, le canton de
Soleure assurera leur organisation et gestion. Bâle-Campagne a instauré une taxe de
séjour, dont les recettes seront allouées au secteur du tourisme. Enfin, le canton de
Vaud a adapté la terminologie constitutionnelle pour correspondre à celle du Code civil
(CC) relative à la protection de l’adulte et de l’enfant. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.05.2014
DIANE PORCELLANA

1) Zürich: Vr, 11.3. und 4.7.88; TA, 23.3.88; S. 20. Neuenburg: FAN, 14.4. und 22.7.88.
2) Zürich: TA, 20.3., 29.3. und 8.9.89. Bern: Bund, 14.9.89. Siehe auch WoZ, 28.4.89; TA, 29.9.89.
3) CdT, 14.1.93; AT, 22.1.93; JdG, 13.3., 7.6., 29.11.93; Lib., 20.3. und 30.6.93; TA, 20.4. und 27.9.93; Bund, 11.8.93.
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4) NLZ, 14.9.06. ; NZZ und TA, 2.6.06.
5) BE: Bund, 24.1.07. ZH: TA, 10.2. und 13.2.07. 
6) ZH: NZZ, 9.2.11; VD: BaZ, 4.9.11; LU: SoS, 27.11.11.
7) NZZ, 22.6., 31.7., 24.8., 31.8. und 23.9.13
8) Vorenwturf und erläuternder Bericht SPK-NR; NZZ, 23.4., 27.4.22; Blick, NZZ, 16.5.22; Blick, 15.7.22; LT, 31.8.22; Bund,
8.9.22; CdT, Lib, 13.9.22; QJ, 17.9.22; Bund, QJ, TA, 26.9.22
9) FF, 2014, p. 3573s
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